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Die Liga gab
sich neue
Statuten
Jean Pascalis

Dringend erneuerungsbedurftig
Die Liga dei Rotkieuzgesellschaften,
1919 gegründet, ist bekanntlich |ene
Institution, in der die gegenwärtig 122
anerkannten nationalen Gesellschaften vom
Roten Kreu/, Roten Halbmond und
Roten Löwen mit der Roten Sonne
zusammengeschlossen sind und deren Tätigkeit

sie unterstutzt und fordert Die letzte
Gesamtrevision der Statuten erfolgte
1938, zu einem Zeitpunkt, als die Föderation

erst 56 Mitglieder umfasste, davon
nur 2 auf afrikanischem und 6 auf
asiatischem Boden Die Autgaben der Liga
haben sich im letzten Vierteljahihundert
ungemein erweitert, besonders die
Entwicklungshilfe und die internationale
Katastrophenhilfe wurden stark ausgebaut

Es war deshalb Zeit dass die Liga
ihre Ziele und Autgaben genau
umschreibt und ihre Stiuktur den heutigen
Gegebenheiten anpasst Sie war es sich
auch schuldig, ihien eigenen Fordetungen
nachzuleben In der Tat hatten 1972 die
Liga, das Internationale Komitee vom
Roten Kreuz (IKRK) und die nationalen
Gesellschaften beschlossen durch einen
Aussenstehenden eine «Neubewertung
det Rolle des Roten Kreuzes» durchzuführen

und die Eigebnisse zu veröffentlichen
Diese Studie wurde 1975 mit dei Hei
ausgäbe eines Schlussbeuchtes und von 6

Teilstudien abgeschlossen ihre Feststellungen

und Empfehlungen duitte man nun
nicht ignorieren
Schon 1973 anlasshch dei Rotkieuzkon-
terenz \on Teheian wai beschlossen worden,

die veralteten und ubeiholten Statuten

und das Reglement dei I lga zu ei-
neuern Namentlich sollte den zahlreichen

jungen Rotkieuzgesellschatten in der
Dritten Welt Gelegenheit gegeben werden

mitzureden und lhie Auffassung von
den Aufgaben des tui sie sehr wichtigen
Dachvubandes daizulegen Es wurde eine
Kommission für die Statutenrevision
eingesetzt die - untei dem Vorsitz \on
R Alcantara ehemals Pi aside nt des

Roten Kreuzes von Senegal - bemerkenswerte

Arbeit leistete Sie unterbreitete
einen ersten, dann einen zweiten Entwurf
Als schon alles für die Verabschiedung
durch den Gouverneurrat (die Hauptversammlung

der Liga) im Herbst 1975 bereit
schien, stellte sich heraus dass die nationalen

Gesellschaften nicht die Möglichkeit
gehabt hatten, die Schlussfolgerungen der
erwähnten Studie, die erst im Sommer
1975 gedruckt vorlagen, zu berücksichtigen

Deshalb wurde eine ausserordentliche

Sitzung des Gouverneurrates auf
Herbst 1976 anberaumt Die Rotkreuzgesellschaften

erhielten erneut Gelegenheit
zur Stellungnahme, und danach wurde
dann der dritte Entwurf ausgearbeitet

Zwischen Bangen und Hoffen
Bei der Eröffnung der ausserordentlichen
Session des Gouverneurrates am
30 Oktober 1976 in Genf konnte der
Präsident der Liga, der Mexikaner J Barroso,
die Vertreter von rund 85 nationalen
Rotkreuzgesellschaften begrussen
Man war von Anfang an darauf getasst,
dass die Beratungen nicht leicht sein wurden

Es lagen über 130 Abanderungsan-
trage vor Es schien unwahrscheinlich dass

man die Revision in einer einzigen Woche
wurde zum Abschluss bringen können, um
so mehr als nicht wenige Antrage
fundamentale Fragen berührten wie die Grundsatze,

die Ziele, die Struktur und sogar
den Namen und die Devise der Liga in
Frage stellten Man kann sich denken,
dass unter diesen Umstanden die Debatten

lebhaft, leidenschaftlich und mit Ernst
gefuhrt wurden, doch kam es nie zu
bedruckenden oder peinlichen Situationen
Es wurde offenbar, dass in den verschiedenen

Weltgegenden das Rote Kreuz
anders verstanden und angesehen wird und
dass die jeweilige Weltanschauung das

Bild, das man sich von ihm macht beein-
flusst Daraus entstanden heftige
Auseinandersetzungen und manchmal redete
man aneinander vorbei Unter solchen
Umstanden kommt es gewiss den alteren
Mitgliedern zu alles das zu erhalten
versuchen was bisher den Gehalt und die
Wirksamkeit des Roten Kreuzes
ausmachte, anderseits dürfen sie sich der
notigen Anpassung der Institution an eine
Welt die sich geändert hat und in der
Europa nicht mehr die Hauptrolle spielt
nicht verschhessen Entgegen aller Erwartung

und dank dei versöhnlichen Haltung
und demoki ansehen Gesinnung |edes
einzelnen Abgeoidneten konnte schliesslich
die Revision doch noch unter Dach
gebracht werden wobei die 37 Artikel mit
oder ohne Abänderung oft mit sehr knapper

Mehrheit angenommen wurden Die
neuen Statuten werden nach der nächsten

Gouverneurrats-Sitzung die noch dieses
Jahr stattfindet in Kraft treten das heisst
nachdem auch das neue Reglement über

den inneren Aufbau der Liga genehmigt
sein wird

Die Hauptpunkte der neuen Statuten
(Originaltext franzosisch)

Allgemeiner Zweck Die Liga hat den

Zweck, die humanitäre Tätigkeit der
Rotkreuzgesellschaften zur Verhinderung und
Linderung von Leiden anzuregen, zu
ermutigen und zu fordern und tragt damit zur
Erhaltung des Friedens m der Welt hei

Einige wünschten den Frieden ah Haupt
zweck genannt, so dass die humanitäre
Arbeit nur Mittel zum Zweck ware1

Die Rotkreuz-Grundsatze Sie sind in den
Statuten nicht aufgeführt In den Diskussionen

merkte man, dass diese Grundsatze,
die man fur alle Ewigkeit unantastbar
glaubte, in Zweifel gezogen werden können,

beispielsweise der Begriff der Neutralitat

Die Aufgaben der Liga - namentlich auf
den Gebieten der Hilfe bei Natuikatastro-
phen oder Konflikten, des Gesundheitsschutzes,

der sozialen Wohlfahrt, der
Ausbildung der Jugend, der Verbreitung des

humanitären Volkerrechts, der Friedensarbeit-

sind nunmehr genau festgelegt

Der Aufbau der Organisation wird klarer
und wirksamer Die Hauptorgane der Liga
sind die Generalversammlung (und nicht
mehr ein Gouverneurrat nach amerikanischem

Vorbild), die alle zwei Jahre
zusammentritt, und das Exekutivkomitee, das

zweimal jährlich tagt Diese «Direktion»
zahlt 26 Mitglieder den Präsidenten, 9

Vizepräsidenten und 16 Vertreter nationaler

Gesellschaften, wobei der Ausge-
glichenheit nach geographischer Herkunft
grosses Gewicht beigemessen wird
Hauptgewinn ist eine klare Trennung der
gesetzgebenden von der ausfuhrenden Funktion

Man hat die Aufnahmebedingungen, die
Rechte und Pflichten der Mitglieder
umschrieben und auch festgelegt, welche
Sanktionen nötigenfalls anzuwenden sind

Künftig sollen Beobachter zugelassen werden,

aber nut zu den Generalversammlungen
und ohne sie als «Assozueite Mitglieder»

zu betrachten

Die Beziehungen zwischen dem IKRK und
der Liga sind im Sinne einet ausgewogenen
Entwicklung der Tätigkeit beider
Organisationen und einer engeren Zusammenar -
beit geregelt

Die neuen Statuten begünstigen vermehrte
Kontakte und Zusammenarbeit zwischen
Gesellschaften innerhalb einer Region
ohne jedoch so weit zu gehen Regtonaher
bände zu institutionalisieren

Schliesslich ist von den neuen Statuten eine
bessere Verwaltung zu erwarten
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